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Julia Kekule
Dipl.-Finanzw., StB, 
Köln

14. IWW-Kongress

Praxis Ärzteberatung
am 20.03.2020 in Düsseldorf

www.kongress-praxis- 
aerzteberatung.de

Folgende Topthemen erwarten Sie:

•  Aktuelle Steuerrechts- und Gestaltungsfragen 
in der Ärzteberatung

•  Besonderheiten der vertragsarztrechtlichen 
Beratungspraxis anhand von Fallbeispielen

•  Beratung ärztlicher Kooperationen an der Schnittstelle 
von Medizin-, Gesellschafts- und Steuerrecht

•  Praxisnachfolge: rechtliche und steuerliche 
Gestaltungsmöglichkeiten

•  Aktuelles aus dem Honorarrecht der Ärzte

Termin 20.03.2020
Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 17:00 Uhr

Ort Maritim Hotel Düsseldorf,
Maritim-Platz 1 (Flughafen),
40474 Düsseldorf, Telefon 0211 5209-0

Teilnahmegebühr 570,00 € zzgl. USt.
Bezahlung im Voraus gegen Rechnung.
Bei Buchung bis zum 31.12.2019: 10 % Preis-
vorteil. Bei gleichzeitiger Anmeldung 
von mindestens 2 Teilnehmern ab der 
2. Buchung: 10 % Preisvorteil

Teilnehmerkreis
Steuerberater/Wirtschaftsprüfer 
mit Spezialisierung auf Ärzte

Rechtsanwälte mit Beratungs-
schwerpunkt Arzt- und Medizinrecht

Buchungsnummer 1099

Dr. Lars Lindenau, RA, 
medizin- und steuer-
rechtliche Gestaltungs-
beratung, Erlangen 

Prof. Dr. Bernd Halbe, 
FA für Medizinrecht 
und Justiziar mehrerer 
Berufsverbände, 
Honorar professor 
der Universität Köln

Thomas Ketteler-Eising, 
Dipl.-Bw. (FH) und StB, 
Leiter Kompetenz-Cent-
rum „Fach  service 
Steuer berater/Anwälte“, 
Köln

Svend Neumann, Leiter 
Investitions- & Über-
gabemanagement bei 
der OPTI health consul-
ting GmbH, Karby, Grün-
dung und Abgabe von 
Zahnarztpraxen

Tobias Scholl-Eickmann 
RA, FA für Medizinrecht, 
Wirtschaftsmediator, 
Lehrbeauftragter der 
Hochschule Osnabrück, 
Lehrbeauftragter der 
Fachhochschule Süd-
westfalen, Dortmund

Gerrit Tigges, RA, FA für 
Medizinrecht, ärzt liches 
Gesell schafts- und 
Vertrags recht, 
Gestaltung von Ko -
ope ra tionen, Düsseldorf

Alfred P. Röhrig, 
Dipl.-Finw., StB, 
Umstrukturierungen, 
Nachfolgeberatung, 
Bad Honnef

Dietmar Sedlaczek,
RA, FA für Medizin-recht, 
FA für Steuerrecht, Ber-
lin

Prof. Dr. Johannes 
Georg Bischoff, StB, 
vereidigter Buchprüfer, 
Honorar professur 
an der Bergischen 
Universität Wuppertal

Andreas Paschhoff, RA,
FA für Steuerrecht, StB, 
Dipl.-Finw., Wuppertal 

Mandy Müssig, RA, 
FA für Medizinrecht, 
Vergütungsrecht, Wirt-
schaftlichkeits- und 
Plausibilitätsprüfung, 
Arztstrafrecht, 
Dortmund

1099_KgÄB 4c_A4.indd   1 15.11.2019   09:28:19

▶▶ Testament
Aus gemeinschaftlichem ehegattentestament folgt nicht 
 zwangsläufig eine gegenseitige erbeinsetzung

| Die Ehegatten errichteten ein handschriftliches gemeinschaftliches Testa-
ment. Darin bestimmten sie: „Wir, (Ehemann) und (Ehefrau), wollen, dass nach 
unserem Tod unser Sohn das Haus bekommt. Er muss aber unserer Tochter 
35 % ausbezahlen. Wenn noch Geld vorhanden ist, bekommt jedes die Hälfte.“ 
Auf der Grundlage dieses Testaments beantragte der Ehemann beim Nach-
lassgericht einen Alleinerbschein. Auf den ersten Blick sollte man meinen, aus 
der Wendung „nach unserem Tod“ folge, dass die Ehegatten den Wunsch hat-
ten, sich zunächst gegenseitig zu Erben zu bestimmen. Doch weit gefehlt! |

Diesem Ansinnen erteilte das OLG München in seinem Beschluss vom 12.11.19 
(31 Wx 183/19, Abruf-Nr. 212516) jedoch eine klare Absage. Auch wenn Ehegat-
ten sich üblicherweise gegenseitig selbst bedenken würden, stelle diese 
 Tatsache keinen ausreichenden Anhalt für eine gegenseitige Erbeinsetzung 
dar. Die gegenseitige Erbeinsetzung kann daher nicht allein aufgrund der 
 Errichtung eines gemeinschaftlichen Testaments angenommen werden. Die 
Formulierung „nach unserem Tod“ beinhalte keine gegenseitige Erbeinset-
zung der Ehegatten. Die Formulierung könne ebenso gut zur Begründung 
dafür herangezogen werden, dass die Eheleute (gerade nur) den Tod des 
Letztversterbenden regeln wollten. 

Beachten Sie | Auch Schwierigkeiten der Abwicklung des ersten Erbfalls 
nach gesetzlicher Erbfolge lässt das Gericht – zu Recht – nicht als Argument 
für eine gegenseitige Erbeinsetzung gelten. Es sei weder die Aufgabe der 
Nachlassgerichte, noch der Beschwerdegerichte, im Wege der Auslegung 
unterbliebene Verfügungen zu kreieren, um eine praktisch erscheinende 
 Abwicklung von Erbfällen zu ermöglichen.

Antrag des 
ehemanns auf 
Alleinerbschein 
ohne erfolg

Gericht soll nicht im 
Wege der Auslegung 
unterbliebene 
Verfügungen kreieren

▶▶ IWW-Webinare
ihre nächsten iWW-Webinare auf einen Blick

| Nähere Informationen zu diesen und weiteren Veranstaltungen finden Sie 
unter www.iww.de/webinare. |

▶◼ Übersicht 
Datum Webinare/themen (u. a.) 

19.12.19 iWW-Webinare Aktuelles Steuerrecht
Gestaltungsspielräume optimal nutzen

▶� Überlegungen zum Jahresende
▶� Was ist Gesetz geworden?
▶� Wichtige Verwaltungsanweisungen und Urteile

24.1.20 iWW-Webinare Löhne und Gehälter
topinformiert in der Lohnabrechnung

▶� Steueränderungen 2020: alles wichtige Neue für die Lohnabrechnung
▶� Sozialversicherung: Rechengrößen ab 2020 im Überblick; DRV Bund 
alleine zuständig für Statusentscheidungen

▶� Sozialversicherung: Rechtssicherheit nach Betriebsprüfungen
▶� Arbeitgeberleistungen: Steuerfreiheit von E-Bikes und Jobtickets

SeminAr
www.iww.de/ 

webinare


